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Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung
Veränderungen durch das Alterseinkünftegesetz (AltEinkG)

Was ist in 2004 noch zu berücksichtigen?
Was ist neu ab 2005?

Wichtig für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer: Aus dem AltEinkG,
das zum 01.01.2005 in Kraft
tritt, ergeben sich unterschiedli-
che Auswirkungen für die fünf
Durchführungswege der be-
trieblichen Altersversorgung. 
Rechtzeitiges Handeln kann ent-
scheidende Vorteile sichern!

Dieser IPV-Report informiert
über die betriebliche Altersver-
sorgung heute, die Änderungen
ab 2005 und gibt wertvolle 
Tipps zu den einzelnen Durch-
führungswegen.

Direktversicherung

Die Auswirkungen für die Di-
rektversicherung sind beson-
ders gravierend. Für die Zu-
kunft entfällt die Möglichkeit,
durch optimale Kombination 
unterschiedlicher Durchführungs-
wege eine maximale steuerliche
Förderung zu erreichen.

Die Direktversicherung bis
31.12.2004:

Bisher gilt die pauschale Ver-
steuerung der Beiträge zur Di-
rektversicherung mit nur 20
Prozent (§ 40b EStG) anstelle 
des individuellen Steuersatzes.
Hinzu kommen eine Reihe wei-
terer Vorteile:

Möglichkeit der steuerfrei-
en Kapitalauszahlung 
(Voraussetzung: 12 Jahre 
Versicherungsdauer, 5 Jahre
Beitragszahlungsdauer, 
Endalter 60) 

Günstige Ertragsanteilbe-
steuerung für Rentenlei-
stungen   
Sozialversicherungsfreiheit 
der Beiträge bei Umwand-
lung aus Sonderzahlungen 
noch bis einschließlich 
2008
Uneingeschränkte Vererb-  
barkeit der Versicherungs-  
leistung

Tipp!

Die Direktversicherung ist inter-
essant für Personen, die steuer-
begünstigt und flexibel für das
Alter vorsorgen möchten. Insbe-
sondere Arbeitnehmer mit ei-
nem hohen persönlichen Steuer-
satz sollten sich für die
Pauschalversteuerung mit nur 20
Prozent entscheiden. Es können
dabei attraktive Renditen erzielt
werden.

▼

▼
▼

▼

Was gilt ab 2005?

Durch die gesetzlichen Neure-
gelungen entfällt künftig die
Möglichkeit der Pauschalver-
steuerung. Um diese für beste-
hende Rentenversicherungen zu
erhalten, muss der Arbeit-
nehmer bei seinem Arbeitgeber
eine Verzichtserklärung abge-
ben.

Tipp!

Stichtag für diese Erklärung ist
der 30.06.2005. Bei einem spä-
teren Arbeitgeberwechsel muss
eine Reaktion bis zur ersten
Beitragszahlung erfolgen. Wird
der Arbeitnehmer nicht tätig,
entfällt die Pauschalversteue-
rung. Zu bestehenden Direkt-
versicherungen als Kapitalle-
bensversicherungen ergibt sich
ab dem 01.01.2005 kein
Handlungsbedarf.

▼
▼
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EUR darstellen. Für diesen zu-
sätzlichen Steuerfreibetrag be-
steht Beitragspflicht in der
Sozialversicherung. 

Wer weiterhin die pauschale
Versteuerung der Direktversi-
cherungsbeiträge nutzt, kann
den Aufstockungsbetrag von
1.800 EUR nicht in Anspruch
nehmen.

Tipp!

Beiträge, die oberhalb der BBG
in der gRV umgewandelt wer-
den, unterliegen generell nicht
der Sozialversicherungspflicht.
Somit ist die Umwandlung be-
sonders interessant für Bezieher
hoher Einkommen.

Vervielfältigungsregelung

In den § 3 Nr. 63 EStG wurde
eine neue Vervielfältigungsrege-
lung eingeführt. Danach können
Abfindungszahlungen oder
Wertguthaben aus Arbeitszeit-
konten steuerfrei zum Aufbau ei-
ner Altersversorgung genutzt
werden. Dies dient als Ersatz für
den Wegfall der bisherigen Re-
gelungen im § 40b EStG.

Bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses können Beiträge von
1.800 EUR vervielfältigt mit der
Anzahl der Kalenderjahre, in de-
nen das Dienstverhältnis bestan-
den hat, steuerfrei für den
Aufbau einer Altersversorgung
genutzt werden. Der vervielfäl-

Für Zusagen, die nach dem
31.12.2004 erteilt werden, gilt
künftig nur noch die Steuerfrei-
heit der Beiträge nach § 3 Nr. 63
EStG und damit die nachgela-
gerte Besteuerung der Leistun-
gen mit dem individuellen
Steuersatz. Bisher findet dies nur
für den Pensionsfonds und die
Pensionskasse Anwendung.

Einen Ausgleich für den Wegfall
der Pauschalversteuerung soll
für Neuzusagen ab dem
01.01.2005 die Erweiterung des
steuerfreien Höchstbetrages von
4 Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung (BBG in der
gRV, 2004: 2.472 EUR) um ei-
nen festen Betrag von 1.800

Wer

✓ die Beiträge einer Direktversicherung dauerhaft nur mit 20 Prozent pauschal versteuern 
möchte (und nicht mit dem indivduellen Steuersatz),

✓ eine steuerfreie Kapitalauszahlung anstrebt,
✓ die Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge (sofern diese aus Sonderzahlungen

stammen) noch bis 2008 voll ausschöpfen möchte,
✓ für Rentenleistungen die günstige Ertragsanteilbesteuerung ausnutzen will,
✓ eine Form der betrieblichen Altersversorgung sucht, die ohne Einschränkung vererbt 

werden kann,

sollte noch bis zum 31.12.2004 eine Direktversicherung abschließen oder bei einer bereits beste-
henden Direktversicherung den Höchstbetrag von 1.752 EUR pro Jahr ausschöpfen!

Direktversicherung

Versorgungszusage bis 31.12.2004 Versorgungszusage ab 01.01.2005

Pauschalversteuerung 
dauerhaft möglich

Pauschalver-
steuerung nicht
mehr möglich

Aber: Steuerfreiheit
der Beiträge nach 
§ 3 Nr. 63 EStG und
nachgelagerte
Besteuerung der
Leistungen nach 
§ 22 Nr. 5 EStG



künftig die Voraussetzungen der
Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG
(neu: nur Rente oder Auszah-
lungsplan mit Restverrentung)
erfüllen müssen, um weiterhin
steuerlich begünstigt zu sein.

Zusagen, die ausschließlich eine
Kapitalzahlung vorsehen, sind
nicht mehr steuerbegünstigt.
Rentenversicherungen mit Ka-
pitalwahlrecht erfüllen dagegen
die steuerlichen Voraussetzun-
gen.

Es ist davon auszugehen, dass
reine Kapitalzusagen vom Versi-
cherer entsprechend anzupassen
sind.

Noch offen ist die Frage, wie ein
einmaliges Todesfallkapital und
eine Kapitalzahlung in der Ren-
tengarantiezeit zu beurteilen
sind.

Eine Lösung wird zur Zeit in
Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Ministerien erarbeitet
(Stand 10/04). Nach Abschluss
dieser Gespräche werden die
Versicherer die Ergebnisse um-
setzen und Verträge entspre-
chend anpassen.

Auch in diesen beiden Durch-
führungswegen gilt für Neuzu-
sagen nach dem 31.12.2004 die
Aufstockung des steuerfreien
Höchstbetrages um 1.800 EUR.

Für die steuerliche Absetzbar-
keit wird nach den Regelungen
des AltEinkG in der Zukunft auf
eine arbeitgeberbezogene und
nicht mehr auf das Kalenderjahr
bezogene Betrachtung abge-
stellt. 

Tipp!

Der Arbeitnehmer kann bei ei-
nem Arbeitgeberwechsel gege-
benenfalls den Höchstbetrag für

tigte Betrag vermindert sich um
die im laufenden und in den
sechs vorangegangenen Jahren
tatsächlich steuerfrei geleisteten
Beiträge.

Zu beachten ist hierbei, dass in
der Regel die gesetzliche Neu-
erung erst ab dem Jahr 2012
volle steuerliche Wirkung entfal-
tet, da Kalenderjahre vor 2005
nicht zu berücksichtigen sind.
Erst nach 2012 ist die Zahl der
Dienstjahre für die Ermittlung
des Vervielfältigungsbetrages
größer als die maximal mögli-
che Anzahl der Anrechnungs-
jahre.

Tipp!

Vorteile hat die Neuregelung für
jüngere Arbeitnehmer, die erst
einige Jahre nach 2012 aus dem
Unternehmen ausscheiden.

Ältere Arbeitnehmer mit einer
bestehenden Direktversicherung,
die anlässlich der Beendigung
ihres Arbeitsverhältnisses eine
Abfindung erwarten oder eine
solche anstreben, sollten sich in
diesem Zusammenhang für die
Fortführung der bisherigen Re-
gelungen nach § 40b EStG ent-
scheiden (Verzichtserklärung bis
30.06.2005). 

Wesentlicher Vorteil dabei ist,
dass bei Anwendung des § 40b
EStG zur Ermittlung des Verviel-
fältigungsbetrages sämtliche
Dienstjahre zählen, während
bei Anwendung des 
§ 3 Nr. 63 EStG Zeiträume vor
2005 nicht berücksichtigt wer-
den. 

Somit ergibt sich im Vergleich
ein höherer möglicher Einmal-
beitrag für die Direktversiche-
rung.

Tipp!

Wer die Vorteile der Direktver-
sicherung mit Pauschalver-
steuerung weiterhin unge-
schmälert nutzen möchte, sollte
noch in diesem Jahr handeln. So
können bis 31.12.2004 Di-
rektversicherungen nach § 40b
EStG abgeschlossen oder beste-
hende Verträge an den Höchst-
betrag von 1.752 EUR 
(bei Durchschnittsbildung 
2.148 EUR) angepasst werden. 

Auch können Arbeitnehmer, die
bisher noch keine Direktversi-
cherung haben, sich so für eine
spätere Abfindungszahlung die
Möglichkeit der Pauschalver-
steuerung nach § 40b EStG si-
chern.

Pensionskasse und
Pensionsfonds

Die Durchführungswege
bis 31.12.2004:

Es gilt die Steuerfreiheit der Bei-
träge nach § 3 Nr. 63 EStG von
bis zu 4 Prozent der BBG in der
gRV (2004: 2.472 EUR) und die
spätere nachgelagerte Besteue-
rung der Leistungen.

Was gilt ab 2005?

Es bleibt unverändert bei den
steuerlichen Regelungen.

Neu ist die Einbeziehung der
Direktversicherung. Generell
gilt, dass die Steuerfreiheit künf-
tig für solche Versorgungszusa-
gen gewährt wird, die Leistun-
gen nur in Form einer
lebenslangen Rente oder eines
Auszahlungsplanes mit Restver-
rentung vorsehen.

Es stellt sich die Frage, inwiefern
bestehende Pensionskassenzusagen



Sicherungsverein aG (PSV).

Tipp!

Erfolgt die Finanzierung der
Pensions- oder Unterstützungs-
kassenzusage durch den Ab-
schluss von zum Beispiel kon-
gruenten Rückdeckungsversi-
cherungen, wird durch eine
Verpfändung an den Versor-
gungsberechtigten ein privat-
rechtlicher Insolvenzschutz er-
reicht. Damit bieten sich diese
Versorgungsformen besonders
für die Altersversorgung von be-
herrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern an. Ebenfalls
können durch eine Verpfändung
Versorgungen gesichert werden,
die die Höchstgrenzen des PSV
überschreiten (Exzedentenrückde-
ckung).

Das besondere Plus der Unter-
stützungskasse liegt in der Kom-
bination von Vorteilen für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber. Neben
den Steuervorteilen für den Ar-
beitnehmer sind die Bilanzneu-
tralität und die Verwaltungs-
freundlichkeit für den Arbeit-
geber attraktiv.

Sollten Sie weitere Fragen zu
diesem Thema haben, rufen Sie
uns bitte an.

Ihr Ansprechpartner ist:
Herr Klaus Decker, 
Tel: 0 44 51 - 929 251

wird das Risiko für den Arbeit-
geber minimiert, indem die Ver-
sorgung bilanzneutral auf die
Unterstützungskasse ausgelagert
wird.

Die Unterstützungskasse darf
aus steuerrechtlichen Gründen
keinen Rechtsanspruch auf ihre
Leistungen gewähren.

Allerdings ist der Arbeitgeber
durch das Betriebsrentengesetz
zur Erfüllung der zugesagten
Leistungen verpflichtet.

Tipp!

Sowohl über eine Pensionszusa-
ge als auch über eine Unterstüt-
zungskasse können Beiträge in
der Regel in unbegrenzter Höhe
steuerfrei zu Gunsten einer Al-
tersversorgung umgewandelt
werden. 

Damit sind Pensionszusage und
Unterstützungskasse besonders
interessant für Personen mit ho-
hem Einkommen, die mehr als 4
Prozent der BBG für ihre Versor-
gung aufwenden möchten.

Die Pensionszusage ermöglicht
auch die Zahlung von Einmal-
beiträgen, während bei der Un-
terstützungskasse zu beachten
ist, dass es sich um gleichblei-
bende oder steigende Beiträge
handeln muss.

In beiden Durchführungswegen
besteht für den Arbeitgeber Bei-
tragspflicht zum Pensions-

die Steuerfreiheit der Beiträge
ein weiteres Mal in Anspruch
nehmen. Zu beachten ist aller-
dings, dass die Sozialversiche-
rungsfreiheit weiterhin auf nur 4
Prozent der BBG in der gRV be-
grenzt ist. 

Pensionszusage und Unter-
stützungskassenzusage

Die Durchführungswege bis
31.12.2004:

In diesen beiden Durchfüh-
rungswegen der betrieblichen
Altersversorgung gilt die
Steuerfreiheit der Beiträge und
die nachgelagerte Besteuerung
der Leistung. 

Was gilt ab 2005?

Es ergeben sich keine Verände-
rungen hinsichtlich der steuerli-
chen Regelungen.

Bei der Pensionszusage erfolgt
die Verwaltung der betrieblichen
Altersversorgung durch den Ar-
beitgeber. Dieser hat für die zu-
gesagte Leistung Rückstellungen
zu bilden und in der Bilanz zu
passivieren. Die Finanzierung
kann über eine Rückdeckungs-
versicherung erfolgen, deren
Beiträge vom Arbeitgeber als
Betriebsausgaben absetzbar
sind.

Erfolgt die betriebliche Alters-
versorgung über eine kongruent
rückgedeckte Unterstützungkasse,
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